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Vorschlag des Vorstands der

ElringKlinger AG für die

Gewinnverwendung 2016

______________________________________

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der ElringKlinger AG (HGB) ergibt sich ein

Jahresüberschuss in Höhe von 58.811.843,94 Euro.

Gemäß § 58 Abs. 2 AktG können bis zu 50 % des Jahresüberschusses in die anderen

Gewinnrücklagen eingestellt werden. Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt, vom

Jahresüberschuss in Höhe 58.811.843,94 Euro einen Betrag in Höhe von 27.131.848,94 Euro

in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Der Bilanzgewinn der ElringKlinger AG für das

Geschäftsjahr 2016 beträgt damit 31.679.995,00 Euro.

Der Vorstand der ElringKlinger AG beschließt, der am 16. Mai 2017 stattfindenden

Hauptversammlung, folgende Verwendung des Bilanzgewinns vorzuschlagen:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je dividendenberechtigter

Stückaktie

63.359.990 Stück x 0,50 Euro/Aktie = 31.679.995,00 Euro

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der An-

spruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäfts-

tag, das heißt am 19. Mai 2017, fällig.

Dettingen / Erms, den 17. Februar 2017

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Thomas Jessulat


